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Vorgehen  

§ Der Palmen-Pass muss bei jedem Bezug vorgezeigt werden. Der Palmen-Pass ist 

personenbezogen.  

§ Pro Bezug wird symbolisch 1 CHF verlangt. 

§ Bitte bringen Sie eigene Taschen mit. 

§ Es wird Buch geführt über die Abgaben. 

§ Alle Abgabegüter sind nur für den Eigengebrauch bestimmt. 

§ Alle Informationen zu den Aktionen finden Sie auf www.palme26.ch. 

Beispielsaktionen: Langhaltbare Lebensmittel, Hygiene- und Putzmittel Aktionen 

Bitte machen Sie jeweils eine Sicht- und Geruchskontrolle – jegliche Haftung wird abgelehnt.  

 

 
 
  

Der Palmen-Pass ist die BezugsberechKgung für die 
verschiedenen AkKonen der Palme 26.   

Dieser wird durch den Sozialdienst Ihrer Gemeinde 
ausgestellt.                

(Widen, Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg, Oberwil-Lieli, 
Bellikon, Eggenwil) 

Dies ist ein Angebot der Palme 26. 

Bezugsort ist in der Palme 26 an der Bremgarterstrasse 28 
in 8967 Widen.  

Die Daten und Zeiten der jeweiligen Aktionen werden im 
Quartalsplan und auf www.palme26.ch kommuniziert. 
Sollten Änderungen auftreten, finden Sie alle Informationen 
ebenfalls dort. 

 

 

 

 

 

http://www.palme26.ch/

